
Ansprechpartner 
 

Der JPPD ist wochentags zwischen 8.00 und 

16.00 Uhr zu erreichen. 

 

So erreichen Sie uns 
 

Den JPPD finden Sie im Südring 30 a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Öffentliche Verkehrsmittel (HVV): 
 
U-Bahn: 
Linie U3 (Haltestelle Borgweg) 

 
Bus: 
Metrobuslinie 6 + Buslinie 179 

(Haltestelle Borgweg) 

 

Fachamt Jugend- und Familienhilfe 

Jugendpsychologischer/-psychiatrischer Dienst 

Südring 30 a, 22303 Hamburg 

 

Telefon:  4 28 63 61 98 

Fax: 4 27 90 46 24 

Mail:  JPPD@hamburg-nord.hamburg.de 

www.hamburg.de/hamburg-nord/jppd/ 

Jugendpsychologischer/ 
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Arbeitsweise 
Grundlage des Handelns des JPPD ist eine 

offene, wertschätzende und ressourcen-

orientierte Haltung gegenüber seinen         

Klienten und Kooperationspartnern mit einem 

ganzheitlichen und systemischen Ansatz. 

Hierzu gehört sowohl die intensive            

Zusammenarbeit mit dem Helfersystem als 

auch die im Bedarfsfall aufsuchende          

Arbeitsweise der Mitarbeiterinnen und     

Mitarbeiter des JPPD. 
 

Team 
Im JPPD arbeiten Psychologinnen/       

Psychologen und Ärztinnen, teilweise mit der 

Approbation als Psychotherapeuten bzw. mit 

dem Facharzt für Kinder- und Jugend-

psychiatrie. Der Dienst ist organisatorisch an 

das Bezirksamt Hamburg-Nord angebunden. 

Angebote 
Der JPPD kann in folgenden Bereichen        

unterstützend tätig werden: 
 

 jugendpsychologische und –psychiatri-

sche Unterstützung im Hilfeplanverfah-

ren 

 Beratung für Jugendämter bei der     

Notwendigkeit  einer Fremdplatzierung 

 Stellungnahmen zu notwendigen Hilfen 

 gutachterliche Stellungnahmen gemäß 

§ 35a SGB VIII, auch in Verbindung mit 

§ 41 SGB VIII 

 Zwangseinweisungen gemäß §§ 9-12  

HmbPsychKG für Einrichtungen des 

LEB 

 Krisenintervention für Klienten, die dem 

JPPD  bereits bekannt sind 

 psychologische Beratung von Kindern, 

Jugendlichen, jungen Erwachsenen   

sowie deren Bezugspersonen 

 Beratung für ADOP-Mitarbeiterinnen in 

Zusammenhang mit Adoptionsverfahren 

 

Aufgabe 
Der Jugendpsychologische/-psychiatrische 

Dienst (JPPD) unterstützt junge Menschen mit 

psychosozialen und psychischen Problemen, 

die sich in einer stationären oder teil-

stationären Hilfe zur Erziehung befinden, bis 

zu deren 21. Lebensjahr. Er ist zuständig bei 

Hilfen gemäß §§ 27, 30 (in Form außerfamili-

ärer Hilfe), 33, 34, 35 und § 19 SGB VIII bzw. 

wenn entsprechende Hilfen vom Jugendamt       

vorgesehen sind.  

 

Zugangswege 
Die Kinder und Jugendlichen werden       

dem JPPD in der Regel über die sozialen 

Dienste der Bezirksämter (ASD) bzw.          

die Adoptionsvermittlungsstelle Hamburg 

(ADOP) gemeldet.  
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